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Fachtag 22./23. Februar 2018, Trebnitz

Agenda

• Grundlagen der Jugendförderplanung in Brandenburg 

• Synopse der Jugendförderpläne 
» Rechtliche Grundlagen 
» Grundsätze der Förderung 
» Bedarfsermittlung 
» Inhaltliche Schwerpunkte 
» Sozialräumliche Planung 
» Qualitätsentwicklung 
» Förderrichtlinie 

• Mögliche Perspektiven aus Sicht des FJB
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Fachtag 22./23. Februar 2018, Trebnitz

Grundlagen der Jugendförderung
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Grundlagen der Jugendförderung
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Grundlagen der Jugendförderung
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Die Stellenverteilung im Personalkostenprogramm
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Fachtag 22./23. Februar 2018, Trebnitz

Grundlagen der Jugendförderung

• Verteilung der Stellen im Personalkostenförderprogramm des Landes Brandenburg 
(Quelle: https://mbjs.brandenburg.de/kinder-und-jugend/jugendarbeit-und-jugendsozialarbeit/jugendarbeit/foerderung-der-personalkosten.html) 
» 303: offene Jugendarbeit 
» 260: Sozialarbeit an Schulen 
» 65: Jugendkoordination im ländlichen Raum 
» 40: Streetwork 
» Sonstige (z. B. Kinder- und Jugendschutz, Jugendverbandsarbeit)
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Die Stellenverteilung im Personalkostenprogramm

https://mbjs.brandenburg.de/kinder-und-jugend/jugendarbeit-und-jugendsozialarbeit/jugendarbeit/foerderung-der-personalkosten.html
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Fachtag 22./23. Februar 2018, Trebnitz

Grundlagen der Jugendförderung

• Rechtliche Grundlagen 
» §§ 11 bis 15 SGB VIII - Leistungen der Jugendförderung 
» § 79 SGB VIII - Gesamtverantwortung, Grundausstattung 
» § 79a SGB VIII - Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe 
» § 80 SGB VIII - Jugendhilfeplanung 
» § 24 AGKJHG des Landes Brandenburg - Jugendförderplan
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Rechtliche Grundlagen der Jugendförderung



»

»  § 24 AGKJHG des Landes Brandenburg

(1) Der örtliche Träger der Jugendhilfe erstellt jährlich für die Leistungsbereiche 
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gemäß §§ 11 bis 14 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch einen Jugendförderplan. Im Jugendförderplan sind der in der 
Jugendhilfeplanung festgestellte Jugendhilfebedarf für diese Leistungsbereiche 
und die dafür vorgesehenen Aufwendungen des örtlichen Trägers der 
Jugendhilfe auszuweisen. Der festgestellte Jugendhilfebedarf und die Ausweisung 
der Aufwendungen für die Leistungsbereiche Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit muß sich auf das laufende und das folgende Haushaltsjahr 
beziehen und die Planungen für zwei weitere Haushaltsjahre darstellen. 

(2) Der Jugendförderplan ist von der Vertretungskörperschaft mit der 
Verabschiedung des jeweiligen Haushaltsplans zu beschließen. Die im 
Haushaltsplan und Finanzplan vorgesehenen Aufwendungen des örtlichen 
Trägers der Jugendhilfe werden Bestandteil des Jugendförderplans. 

(3) In dem Jugendförderplan der Landkreise sollen für diese Leistungsbereiche auch 
die Aufwendungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die nicht 
örtliche Träger der Jugendhilfe sind, dargestellt werden.
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Fachtag 22./23. Februar 2018, Trebnitz

Synopse der Jugendförderpläne
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Rechtliche Grundlagen

Grundsätze der Förderung

Bedarfsermittlung

Inhaltliche Schwerpunkte

Sozialräumliche Planung

Qualitätsentwicklung

Förderrichtlinie

Bild: snowing / Freepik
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Fachtag 22./23. Februar 2018, Trebnitz

Synopse der Jugendförderpläne

• Trotz Deklaration als „pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe“, sind die Verbindlichkeiten der 
Jugendförderplanung vom Haushalt der jeweiligen Gebietskörperschaft abhängig. 

• Hinweis auf gesetzliche Grundlagen 

• Mittelbereitstellung
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Rechtliche Grundlagen
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Fachtag 22./23. Februar 2018, Trebnitz

Synopse der Jugendförderpläne

• sozialpädagogische Ziele (Demokratie-, Gesundheits-, Sozial- und Medienkompetenzförderung) 

• sozialpolitische Ziele (Inklusion, Beteiligung, Angebotsvielfalt, Kooperation Schule - Jugendhilfe, 
Qualitätsentwicklung, Kompensation sozialer Benachteiligung) 

• keine Ziele im JFP 

• fachliche Prinzipien 

• Hauptzielgruppe i. d. R. zwischen 10 und 21 Jahren
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Grundsätze der Förderung
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Fachtag 22./23. Februar 2018, Trebnitz

Synopse der Jugendförderpläne

• In der Regel sind keine schriftlichen Jugendhilfepläne veröffentlicht. 

• Teilfachpläne für die Arbeitsfelder der Jugendförderung: 
» Cottbus (2014 - 2018) 
» Landkreis Dahme-Spreewald (ab 2017) 
» Landkreis Oberhavel (seit 2012) 
» Landkreis Oberspreewald-Lausitz (2015 - 2018) 
» Landkreis Prignitz (2014 - 2018) 

• keine klare Definition von Bedarf 
» artikuliertes Bedürfnis 
» politischer Wille 
» fachliche Einschätzung
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Bedarfsermittlung
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Fachtag 22./23. Februar 2018, Trebnitz

Synopse der Jugendförderpläne

• Priorisierung von Angeboten infolge einer nicht möglichen fachlichen Bedarfsdeckung 
» Anzahl der Hauptzielgruppe/ der Schüler*innen bzw. Jugendquotient 
» Fläche des Sozialraums 
» Personalschlüssel / Versorgungsgrad 
» Priorität im Sozialraum 
» Anzahl alleinerziehender Personen 
» Anzahl der Personen im SGB II - Bezug 
» Anzahl der HzE - Fälle 
» Bewertung des Sozialstatus 
» Jugendkriminalität

14

Bedarfsermittlung



FD 51, Hannweg Anlage 4 Seite 2
zum Kinder-, Jugend- und Familienförderplan 2017-2018

Stand: 01.05.2016

Indexberechnung - Verteilung Sozialarbeit

Potsdam-Mittelmark 60,93 44,50 16,43 2.592 100 39.111 100 19.322 100 4.496 100 963 * 100 761 100 100
Kleinmachnow 7,50 3,50 4,00 11,91 0,46 5.452 13,94 4.170 21,58 90 2,00 27 2,80 43 5,65 7,74
Nuthetal 1,00 1,00  - 48,02 1,85 1.655 4,23 455 2,35 70 1,56 16 1,66 30 3,94 2,60
Stahnsdorf 5,05 1,00 4,05 49,42 1,91 3.431 8,77 1.456 7,54 162 3,60 49 5,09 54 7,10 5,67
Teltow 9,25 6,00 3,25 21,60 0,83 5.149 13,17 2.124 10,99 454 10,10 112 11,63 139 18,27 10,83
Beelitz 6,13 4,00 2,13 181,20 6,99 1.994 5,10 1.150 5,95 259 5,76 58 6,02 34 4,47 5,72
Michendorf 1,50 0,75 0,75 68,70 2,65 2.555 6,53 1.645 8,51 118 2,62 21 2,18 19 2,50 4,17
Schwielowsee 1,75 1,75  - 58,27 2,25 1.973 5,04 544 2,82 111 2,47 32 3,32 25 3,29 3,20
Seddiner See 2,00 1,00 1,00 23,98 0,93 702 1,79 175 0,91 126 2,80 36 3,74 22 2,89 2,18
Werder (Havel) 5,00 5,00  - 117,05 4,52 4.338 11,09 2.473 12,80 542 12,06 145 15,06 97 12,75 11,38
Amt Beetzsee 0,75 0,50 0,25 203,77 7,86 1.324 3,39 334 1,73 218 4,85 52 5,40 39 5,12 4,72
Groß Kreutz (Havel) 1,00 1,00  - 99,42 3,84 1.274 3,26 327 1,69 181 4,03 33 3,43 29 3,81 3,34
Kloster Lehnin 3,00 3,00  - 200,97 7,75 1.619 4,14 699 3,62 349 7,76 57 5,92 27 3,55 5,46
Amt Wusterwitz 1,00 1,00  - 107,86 4,16 859 2,20 254 1,31 157 3,49 25 2,60 11 1,45 2,53
Ziesar 2,00 2,00  - 272,01 10,49 883 2,26 394 2,04 269 5,98 40 * 4,15 36 4,73 4,94
Bad Belzig 4,00 3,00 1,00 236,07 9,11 1.775 4,54 1.403 7,26 550 12,23 123 12,77 70 9,20 9,19
Amt Brück 5,00 5,00  - 233,25 9,00 1.775 4,54 794 4,11 263 5,85 58 * 6,02 38 4,99 5,75
Amt Niemegk 0,50 0,50  - 225,76 8,71 735 1,88 161 0,83 118 2,62 18 * 1,87 10 1,31 2,87
Treuenbrietzen 2,75 2,75  - 212,46 8,20 1.021 2,61 615 3,18 275 6,12 49 5,09 18 2,37 4,59
Wiesenburg/Mark 1,75 1,75  - 220,20 8,50 597 1,53 149 0,77 184 4,09 18 1,87 20 2,63 3,23

31.12.2014 31.12.2014 SJ 2014/15 12/2015 12/2015 18.03.2016
PM überregionale Stellen 3,50 3,50  --> werden nicht verteilt

Gesamt 64,43 44,50
abzgl. 19 VZÄ 25,50

* z.T. unterliegen die Daten der Geheimhaltung, darum kommt es zu Abweichungen bei der Bildung der Gesamtzahl.

Festlegungen:
 - Grundversorgung gewährleisten --> 1 VZÄ je SR
 - die überregionalen Stellen mit Landkreisbeteiligung werden nicht berücksichtigt
 - alle Kriterien haben gleiche Gewichtung
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von 
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Stichtag

 Anteil 
Fläche in 

% 
 Einwohner 
0 bis U21 

 Anteil der 
0 bis U21-

Jährigen in 
% - 

P
R

 1
P

R
 2

P
R

 3
P

R
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 Fläche in 
km² 

 Schüler im 
Sozialraum 

 Anteil der 
Schüler in 
PM  in % 

 HzE (inkl. 
Vollzeitpflege)  

 mit 
Landkreis-

beteilig-
ung 

entgültige Zahlen der 
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des 
Zensus vom 9. Mai 2011

Bundesagentur für Arbeitamtliche Schulstatistik 
Land Brandenburg

Bundesagentur für Arbeit LogoData,
Jahresmittel der 
monatlichen Fallzahlen 
2015

Amt für Statistik Berlin-Bbg.

Auszug aus dem Jugendförderplan Potsdam-Mittelmark 2017-2018
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3.  Verteilung der Personalstellen in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit für den Zeitraum 2015 – 2017 
Ohne die Stellen der Sozialarbeit an Grundschulen – siehe nachfolgendes Kapitel 4 

  Erreichbarkeit: 12,0% Betreuungsschlüssel: 25 Vorhaltequote: 31% Anteil Gymnasium-Schüler: 25,0%

PLANUNG 2015

Fläche
in ha

Einwohner
10-u22 Jahre

Schüler
GS, OS, GS,

Gym

Summe
(Einwohner, 
Schüler) / 2

Flächen-
faktor

ALG + HzE
Faktor
Ø 2013

Faktor
gesamt

Vorhalte-
stellen

mit Faktor

 Vorhalte-
stellen

mal Quote

neu ermittelte 
Stellen

(JA u. SaS OS)

Ist-Stellen
(JA u. SaS OS)

2014/2015 V
er

gl
ei

ch
 

(S
ol

l-I
st

)

geförderte 
Stellen

(JA u. SaS OS)
2015

Stellen
SaS FS/OSZ

2015

Kommunale
Stellen
2014

Stellen JA/JSA 
gesamt

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17-

Gemeinde Großbeeren 5.189            1.030           598             814            1,00 1,00 1,00 3,91 1,21 1,25 1,25 Ö 1,25 1,75 3,00

Stadt Ludwigsfelde 10.932          2.086           1.477          1.782         1,00 1,63 1,63 13,94 4,32 4,25 2,00 Ü 4,25 1,75 3,80 8,05

Stadt Trebbin 12.565          818              602             710            1,00 1,00 1,00 3,41 1,06 1,00 1,00 Ö 1,00 0,75 1,75

Planungsraum I 28.686          3.934           2.677          3.306         6,50 4,25 Ü 6,50 1,75 6,30 12,80

Gemeinde Am Mellensee 10.441          549              292             421            1,00 1,00 1,00 2,02 0,63 0,75 0,75 Ö 0,75 0,80 1,55

Gemeinde Blankenfelde/Mahlow 5.489            3.058           2.200          2.629         1,00 1,00 1,00 12,62 3,91 4,00 3,25 Ü 4,00 0,75 4,83 8,83

Gemeinde Rangsdorf 3.373            1.098           887             993            1,00 1,00 1,00 4,76 1,48 1,50 2,00 Þ 1,50 1,38 2,88

Stadt Zossen 17.957          1.726           1.894          1.810         1,20 1,47 1,67 14,51 4,50 4,50 4,00 Ü 4,50 2,00 6,50

Planungsraum II 37.260          6.431           5.273          5.852         10,75 10,00 Ü 10,75 0,75 9,00 19,75

Stadt Baruth/Mark 23.172          307              353             330            1,55 1,00 1,55 2,46 0,76 0,75 0,75 Ö 0,75 0,25 1,00

Stadt Luckenwalde 4.646            1.630           1.390          1.510         1,00 2,56 2,56 18,56 5,75 5,75 3,75 Ü 5,75 1,75 1,90 7,65

Gemeinde Nuthe-Urstromtal 33.769          570              263             417            2,26 1,00 2,26 4,52 1,40 1,50 1,50 Ö 1,50 0,00 1,50

Planungsraum III 61.587          2.507           2.006          2.257         8,00 6,00 Ü 8,00 1,75 2,15 10,15

Amt Dahme/Mark 25.106          546              474             510            1,68 1,00 1,68 4,11 1,27 1,25 1,25 Ö 1,25 0,25 1,50

Stadt Jüterbog 17.566          945              1.033          989            1,18 1,94 2,12 10,07 3,12 3,00 2,75 Ü 3,00 0,75 1,75 4,75

Gemeinde Niederer Fläming 18.536          219              108             164            1,24 1,05 1,29 1,01 0,31 0,25 0,50 Þ 0,50 0,50 1,00

Gemeinde Niedergörsdorf 20.467          557              256             407            1,37 1,94 2,31 4,51 1,40 1,50 1,50 Ö 1,50 0,00 1,50

Planungsraum IV 81.675          2.267           1.871          2.069         6,00 6,00 Ö 6,25 0,75 2,50 8,75

Gesamt (I-IV) 31,25 27,00 Ü 31,50 5,00 19,95 56,45

Stellen kreiseigene FS/OSZ 5,00

unvorhergesehener Bedarf 0,50 0,50 0,50

Angebote für junge Geflüchtete (ab 2017) 3,00 3,00 3,00

LK TF 209.208       15.139         11.827       13.483       1,00 1,00 1,00 100,41 34,75 32,00 35,00 5,00 19,95 59,95

Erläuterungen:

Grundschule = Schüler der 1. bis 6. Klasse

FS/OSZ = ohne

Summe (Einwohner, Schüler)/2 = Rechengröße: Summe (Ew + Schüler) : 2 ; soll die Zielgruppe abbilden

Flächenfaktor = Durchschnittliche Größe der Kommunen entspricht dem Faktor 1,00

ALG + HzE Faktor = Summe (AL u 25 + Personen in BG u 25) im Verhätnis zur altersgleichen Bevölkerung; Wert für den Landkreis entspricht dem Faktor 1,00

laufende Hilfen §§27ff. SGB VIII im Verhältnis zur altersgleichenbevölkerung; Wert für den Landkreis entspricht dem Faktor 1,00

Quellen: Ew -Zahlen, Einw ohnermeldeämter der Kommunen (Jahresmeldung zum 31.12.2013)

Schüler-Zahlen, Schulverw altungsamt TF (Schuljahr 2013/2014, zum 01.08.2013)

AL-Zahlen und Personen in BG, Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Jahresdurchschnitt 2013)

Auszug aus dem Jugendförderplan Teltow-Fläming 2015-2017
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5 Das Angebot/ die Einrichtung ist konzeptionell und methodisch innovativ und 
kreativ. 9 

6 Das Angebot/ die Einrichtung konzipiert und führt regelmäßig 
Gruppenangebote für die NutzerInnen der Einrichtung durch. 9 

7 Das Angebot/ die Einrichtung befindet sich in einer regelmäßigen und 
"gelebten" Vernetzung mit anderen Jugendhilfeangeboten. 8 

8 Das Angebot/ die Einrichtung beteiligt sich aktiv an der Gemeinwesen- und 
Stadtteilarbeit. 8 

9 Das Angebot/ die Einrichtung zeigt Engagement für Kinder u. Jugendliche 
über die eigene Einrichtung hinaus. 8 

10 Die Fachkräfte nehmen regelmäßig (jährlich mind. 20 h) an einer  
tätigkeitsorientierten Fortbildung teil. 6 

11 Das Angebot/ die Einrichtung nutzt Medien (digital und traditionell) für die 
sozialpäd. Arbeit. 5 

12 Der Träger bringt sich in den fachpolitischen Dialog in der Stadt ein. 5 

13 Das Angebot/ die Einrichtung berücksichtigt konzeptionell und strukturell 
geschlechtergerechte Aspekte. 3 

14 Das Angebot/ die Einrichtung bindet strukturell und konzeptionell 
Ehrenamtliche ein. 3 

* Durchschnitt aus den Bewertungen Fachamt/ UA Jugendhilfeplanung/ AG Jugend  
 
 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass alle Träger (und deren MitarbeiterInnen) in den 
vergangenen Jahren eine sehr gute Arbeit geleistet haben und die vorgenommen 
Priorisierung ausdrücklich keine Bewertung im Sinne einer guten oder schlechten Arbeit 
darstellt. Ziel soll es sein, bei der Bereitstellung von finanziellen Mitteln die fachlich 
vorrangigen Prioritäten zu berücksichtigen. 
 
Dafür erfolgte durch das Fachamt eine qualitative und quantitative Bewertung der Angebote 
bezüglich der o.g. Indikatoren („0–gar nicht“/ „1-teilweise“/ „2-vollumfänglich“) sowie eine 
Multiplikation mit dem Prioritätsfaktor.   
Außerdem wurden weitere Aspekte (z.B. Lage der Einrichtung/ Stadtumbauprozesse/ 
Nachnutzungsmöglichkeiten/ Herstellung von fachlich sinnvollen Synergien) in die 
Betrachtung einbezogen.  
 
Gemeinsam mit der AG „Jugend“ wurden weiterhin derzeit nicht gedeckte Bedarfe sowie und 
fachliche Entwicklungsbedarfe im Rahmen der vorhandenen/künftigen Angebotsstruktur 
identifiziert. 
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10. Qualitätsentwicklung im Bereich Kinder- und Jugendarbeit 
 
Im Jahr 2000 begannen Fachkräfte und Mitglieder der AG „Jugend“ sowie der öffentliche 
Träger der Jugendhilfe  mit der Erarbeitung der Grundlagen eines Qualitätsmanagements für 
die Kinder- und Jugendarbeit. Dabei entstand in den Folgejahren das Material „Grundsätze 
der Kinder- und Jugendarbeit“ sowie Qualitätsstandards für folgende Handlungsfelder: 

- Offene Treffpunktarbeit, 
- Sozialpädagogisch orientierte Gruppenarbeit, 
- Sozialpädagogische Jugendberatung 
- Mehrtägige Kinder- und Jugenderholung. 
- Jugendkoordination in den Ortsteilen/ Unterstützung ehrenamtlicher Jugendräume 
- Stadtteilarbeit 
- Medienpädagogik  
- Mobile Jugendarbeit/ Straßensozialarbeit 

Das Qualitätsmanagement wurde mit dem Abschluss von Auftragsklarheits- und 
Zielvereinbarungsgesprächen fortgeführt.  
 
Ziel der Auseinandersetzung mit dem Thema „Qualität“ ist eine genaue Beschreibung von 
überprüfbaren gemeinsamen fachlichen Standards in  der Kinder- und Jugendarbeit. Das 
Berichtswesen ist darauf ausgerichtet, Ziele, Leistungen und Qualitäten der Einrichtungen 
und Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowohl für die Träger und sozialpädagogischen 
Fachkräfte als auch für die Kommune transparent zu beschreiben. 
 
Im Zeitraum 2010 bis 2012 beschäftigten sich die Fachkräfte der Jugendarbeit außerdem mit 
sozialräumlichen Aneignungsprozessen von Kindern und Jugendlichen. Es wurde eine 
Sozialraum- bzw. Lebensweltanalyse im Sozialraum  Alt-  und Neuberesinchen durchgeführt.  
 
Für die Jahre 2015/ 2016 ist eine konzeptionelle Neuausrichtung des Arbeitsfeldes 
„Sozialarbeit an Schule“ vorgesehen. Außerdem soll eine Weiterentwicklung der 
Zielvereinbarungsgespräche erfolgen sowie in den Folgejahren die Einführung von 
Leistungsvereinbarungen. 
 
11. Priorisierung der Angebote im Bereich Kinder- und Jugendarbeit  
 
Da eine vollständige fachliche Bedarfsdeckung für den Bereich Kinder –und Jugendarbeit im 
Rahmen der vorhandenen finanziellen Ressourcen nicht möglich ist erfolgte eine 
Priorisierung der Angebotsstruktur für den Bereich der Kinder- und Jugend(sozial)arbeit. 
Dafür wurden aus den in den Vorjahren beschlossenen Qualitätsmaterialien folgende 
Bewertungsindikatoren abgeleitet und durch das Fachamt, den UA Jugendhilfeplanung und 
die AG Jugend nach Priorität gewichtet: 
 

lfd. 
Nr. Indikatoren für Bewertung der Angebote 

Faktor  
Priorität 

Ø  

1 Das Angebot/ die Einrichtung wird von der vereinbarten Zielgruppe in 
Anspruch genommen. 14 

2 Es erfolgt ein Einsatz/ Wechsel verschiedener sozialpäd. Methoden - je nach  
Interessen und Bedürfnissen  der Zielgruppe (Methodenvielfalt). 11 

3 Es gibt im Angebot/ der Einrichtung entwickelte und erprobte 
Beteiligungsgremien und -formen für Kinder und Jugendliche. 10 

4 Der Träger gewährleistet strukturell eine Fach- und Dienstaufsicht sowie 
einen fachlichen Austausch sowie verfügt über Verwaltungskompetenz. 9 

Auszug aus dem Jugendförderplan Frankfurt (Oder) 2016 - 2019
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Fachtag 22./23. Februar 2018, Trebnitz

Synopse der Jugendförderpläne

• In den Haushalten und Richtlinien zur Beantragung von Sachmitteln überwiegen die 
Handlungsfelder nach §§ 11 bis 14 SGB VIII 

• In der Jugendförderplanung werden eher Tätigkeitsfelder beschrieben: 
» Offene Treffpunktarbeit 
» Offene Gruppenarbeit 
» Jugendkoordination 
» Sozialpädagogisch orientierte Gruppenarbeit 
» Mobile Jugendarbeit 
» Sozialpädagogische Beratung 
» Unterstützung des Ehrenamts 
» Vernetzung als Auftrag 

• Inhaltliche Aufgaben für den entsprechenden Förderzeitraum 
» zielgruppenspezifische Aufgaben 
» konzeptionelle Aufgaben 
» strukturelle Aufgaben
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Inhaltliche Schwerpunkte



»

Fachtag 22./23. Februar 2018, Trebnitz

Synopse der Jugendförderpläne

• „Was bedeutet eigentlich Sozialraumorientierung?“ 
(Empfehlung: https://www.caritas.de/glossare/sozialraumorientierung) 
» Orientierung am Willen des Menschen 
» Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe 
» Ressourcenorientierung 
» Zielgruppen- und bereichsübergreifende Aktivitätenplanung 
» Koordinierte Zusammenarbeit 

• Sozialraumorientierung wird stark auf „Sozialraum“ beschränkt, die fachlichen Prinzipien finden 
zumeist weniger Beachtung. 
» Unterteilung in kreisweite (überregionale) und regionale Angebote 
» Kommunen erhalten mehr Verantwortung (z. B. durch Budgetierung) 
» Priorisierung von Angeboten im Sozialraum 

• Begriff wird zum Teil bewusst nicht verwendet.
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Sozialräumliche Planung

https://www.caritas.de/glossare/sozialraumorientierung


»

»  § 79a SGB VIII

Um die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 zu erfüllen, haben die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der 
Qualität sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung für 

1. die Gewährung und Erbringung von Leistungen, 

2. die Erfüllung anderer Aufgaben, 

3. den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach § 8a, 

4. die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen. Dazu zählen auch 
Qualitätsmerkmale für die Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in 
Einrichtungen und ihren Schutz vor Gewalt. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
orientieren sich dabei an den fachlichen Empfehlungen der nach § 85 Absatz 2 
zuständigen Behörden und an bereits angewandten Grundsätzen und Maßstäben für 
die Bewertung der Qualität sowie Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung.



»

Fachtag 22./23. Februar 2018, Trebnitz

Synopse der Jugendförderpläne

• Es existieren überwiegend handlungsfeldbezogene Standards. 

• Sachberichte und Jahresgespräche gehören zum Standard des Verwendungsnachweises. 

• Beratungsprogramm des Landes Brandenburg 

• Maßnahmen der Fachkräftegewinnung und -entwicklung 

• In den meisten Fällen scheinen Maßstäbe zur Feststellung von Qualität vorzuherrschen. Seltener 
werden Prozesse zur Qualitätssicherung beschrieben.
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Qualitätsentwicklung



»

Fachtag 22./23. Februar 2018, Trebnitz

Synopse der Jugendförderpläne

• Ambivalente Richtliniengestaltung: 
» Unterscheidung von Förderbereichen 
» Zuwendungsart (institutionelle Förderung, Projektförderung) 
» Finanzierungsart 

- Anteilfinanzierung 
- Fehlbedarfsfinanzierung 
- Festbetragsfinanzierung 
- Vollfinanzierung 

» Kofinanzierung der Gemeinden 
- Festbetrag wird an Kommunen weitergereicht 
- 50 %, 49 %, 30 %, 10 % 

» Eigenmittel des Maßnahmeträgers 
» Gemeinkosten 

- Anteilige Berechnung (3 % der Gesamtausgaben, 4 % der Gesamtpersonalkosten, 5 % der Zuwendung, 
max. 10 % der Brutto-Personalkosten als Overhead) 

- Festbetrag (500,- EUR, 600,- EUR pro Stelle, 800,- EUR pro VZE, max. 824,- EUR je VZE, 2.000,- EUR pro 
Stelle, 3.500,- EUR) 

- Individuell 

• Welche Rahmenbedingungen braucht Jugend(sozial)arbeit, um wirksam sein zu können?
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Förderrichtlinie



»

Fachtag 22./23. Februar 2018, Trebnitz

Rückfragen
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Bild: Jcomp / Freepik
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Fachtag 22./23. Februar 2018, Trebnitz

Mögliche Perspektiven aus Sicht des FJB
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Bitte etwas mehr Steuerung.

Bitte etwas mehr Nachhaltigkeit.

Bitte etwas mehr Wirkung.

Bild: Freepik
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Fachtag 22./23. Februar 2018, Trebnitz

Mögliche Perspektiven aus Sicht des FJB

• Jugendförderplanung ist nicht selbstverständlicher Bestandteil der Jugendhilfeplanung. 

• Junge Menschen erhalten je nach Wohnort sehr unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen zu 
Angeboten der Jugendförderung. 

• Art und Weise der Jugendförderplanungen in Brandenburg sind deutlich ambivalent. 

• Maßnahmeträger sehen sich sehr differenten Rahmenbedingungen konfrontiert. In wenigen Fällen 
gelingt es, qualitative Strukturen der fachlichen Anleitung und des Qualitätsmanagements zu 
etablieren.
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»

»  Struck, J. (2015). In: Wiesner, R.: SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe Kommentar, München, 5. 
überarbeitete Auflage

Landesrechtliche Regelungen, die über das Bundesrecht hinausgehen, 
existieren für den Bereich der §§ 11 - 14 inzwischen in den 
Ausführungsgesetzen der meisten Länder… . Allerdings haben die 
meisten Länder die ihnen eingeräumten Regelungsspielräume nicht 
hinreichend für weitere Verbesserungen im Bereich des KJHRechts 
genutzt. In den meisten Ländern ist zum Beispiel nicht von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht worden, zusätzliche Rechtsansprüche 
zu statuieren. In vielen Ländern fehlen Regelungen zu Teilbereichen der 
KJArbeit sowie zu den Arbeitsfeldern JSozialarbeit und Erzieherischer 
Kinder- und Jugendschutz… .



»

Fachtag 22./23. Februar 2018, Trebnitz

Mögliche Perspektiven aus Sicht des FJB

• Erhöhung des Personalkostenförderprogrammes des Landes Brandenburg 

• Fachliche Steuerung ohne in die Gesamt- und Planungsverantwortung der örtlichen Träger 
einzugreifen 

» Im Zuge einer Anpassung des Personalkostenförderprogrammes sind landesweit geltende 
Standards im Rahmen der Jugendförderplanung in Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern 
sowie den anerkannten Trägern der Jugendhilfe zu vereinbaren. 

» Es ist ein Dialog mit den örtlichen Trägern zur Richtliniengestaltung der Jugendförderung zu 
führen mit Ziel, vergleichbare Rahmenbedingungen in allen Landkreisen zu schaffen.

27

Bitte etwas mehr Steuerung.



»

Fachtag 22./23. Februar 2018, Trebnitz

Mögliche Perspektiven aus Sicht des FJB

• Nachhaltigkeit ist durch eine einjährige Projektfinanzierung nicht zu gewährleisten. 

» Die örtlichen Träger der Jugendhilfe sollen mittelfristige Förderzeiträume im Rahmen der 
Personalkostenfinanzierung etablieren. Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen ermöglichen in 
diesem Zusammenhang einen wirkungsorientierten Angebotsverlauf. 

» Die örtlichen Träger der Jugendhilfe sollen im Rahmen der Personalkostenfinanzierung die 
Fehlbedarfsfinanzierung sowie strukturelle Eigenanteile der Träger ausschließen. Insbesondere 
kleine Träger können solche Angebote langfristig nicht aufrecht erhalten. 

» Verwaltungskosten sind in einem landesweiten Dialog zu definieren und in einer Höhe von 10 % 
der Brutto-Personalkosten anzuerkennen. Auf diese Weise können die Aufgaben der Verwaltung 
sowie der fachlichen Anleitung gewährleistet werden.
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Bitte etwas mehr Nachhaltigkeit.



»

Fachtag 22./23. Februar 2018, Trebnitz

Mögliche Perspektiven aus Sicht des FJB

• Träger von Angeboten der Jugendförderung haben eine besondere Verantwortung zur Sicherung 
und Weiterentwicklung wirkungsorientierter Maßnahmen. 

» Träger von Angeboten der Jugend(sozial)arbeit sollen ihre Angebote wirkungsorientiert 
umsetzen. Hierzu sind entsprechende Instrumente des Monitorings und der Evaluation zu 
entwickeln und konzeptionell zu verankern. 

» Freie und kommunale Träger müssen sich im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten in den Prozess der Jugendförderplanung aktiv einbringen.
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Bitte etwas mehr Wirkung.
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Für eine 

und 

Jugend(sozial)arbeit

professionelle

wirkungsvolle

Kontakt

Fachverband Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit Brandenburg e. V. (FJB) 
Charlottenstraße 123 » 14467 Potsdam 
Telefon: +49 (0)331 81329445 
E-Mail: info@fjb-online.de 
Web: www.fjb-online.de 
Facebook: www.facebook.com/jugendarbeit.brandenburg
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